
Kurzschlußhandlung

К. können z. В. sein: Überspannun
gen; Isolationsalterung und -Ver
brennung; mechanische Beschädi
gungen; Verschmutzungen; verse
hentliches Bestehenlassen von Er
dungen nach Beendigung von Arbei
ten in der Anlage u. ä.
Mögliche Auswirkungen eines K.: 
Zündung brennbarer Materialien an 
der Lichtbogenstelle (-> Brandunter
suchung); erhöhte thermische und 
mechanische Beanspruchung der in 
der Kurzschlußbahn liegenden An
lagenteile (Kurzschlußbahn — die 
leitungsmäßig kürzeste Entfernung 
zwischen Kurzschlußstelle und 
Energiequelle) (Trafo oder Genera
tor) -> Havarieuntersuchung; Auftre
ten von Schritt- und Berührungs
spannungen in entfernten Anla
genteilen (Elektrounfall).
Das Beherrschen dieser Auswirkun
gen ist u. a. eine Frage der ausrei
chenden Anlagendimensionierung (-* 
Schutzgüte). -» Kurzschlußspuren

Kurzschlußhandlung: Primitivreak-

L
Lackspuren —» Anstrichstoffspuren

Lage —► polizeiliche Lage

Lageauswertung —► polizeiliche Lage

Lagebericht -> polizeiliche Lage

Lageeinschätzung -> polizeiliche 
Lage

Lageplan -» Lagezeichnung

Lageskizze — Lagezeichnung

Lagezeichnung: Darstellung z. B. ei
nes —> Ereignisorts in seiner Lage zur 
Umgebung; von taktischen Varian-

tion, die als Affekthandlung gegen
über der Explosivreaktion in sich 
geordnet kompliziert und mehrglied
rig ist. Sie wird nicht von der re
flektierenden, Motive und Gegen
motive erwägenden Gesamtpersön
lichkeit getragen. Das Denken hat 
sich bei solchen Handlungen, die 
häufig am Ende einer längeren, sich 
auf schaukelnden affektiven Entwick
lung stehen, mehr und mehr und 
schließlich ganz auf die Tat ein
geengt. —» Af fek t

Kurzschlußspuren: durch Kurz
schluß verursachte Veränderungen 
an elektrotechnischen Betriebsmit
teln: Aus- und Einbrennungen an 
elektrischen Betriebsmitteln (wie 
Schalter, Relais, Stromschienen, 
Transformatoren usw.); Schmelzper
len an Leitungsadern von Kabeln und 
Leitungen; geschmolzene (angespro
chene) Schmelzleiter von Sicherun
gen. -» Schweißspuren, -> Elektrizi
tätsspuren [53]

ten bei polizeilichen Ordnungs- und 
Kampf eins ätzen; von Örtlichkeiten, 
Verstecken u. a. m. bei Durchsuchun
gen, Fahndungen, Festnahmen oder 
dgl. Ihre Anfertigung erfolgt maß
stabsgerecht auf der Grundlage von 
-» Skizzen oder unter Zuhilfenahme 
von Stadtplänen, Karten u. ä. [54]

Landesverrat: Verbrechen gegen den 
Staat, das die Spionage (§§ 97, 98 
StGB), Landesverräterische Nach
richtenübermittlung (§ 99 StGB)
sowie die Landesverräterische 
Agententätigkeit (§ 100 StGB) erfaßt. 
Diese im Strafgesetzbuch enthaltenen 
Tatbestände des L. richten sich vor 
allem gegen Bestrebungen imperiali-
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